
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr. : 444/2011 

 
Datum: 23.11.2011 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 

Fachbereich Finanzverwaltung 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Finanzausschuss 01.12.2011 öffentlich   

Stadtrat 13.12.2011 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Feststellung der Jahresrechnung 2010 

 

 

 
Grundlage: 

 

 

 

 

§ 88 und § 104 SächGemO  

 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Finanzverwaltung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen stellt nach der Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 SächsGemO 

die Jahresrechnung 2010 mit  

 

                                                   Einnahmen von  120.124.284,67 EUR 

                                                   Ausgaben von    120.124.284,67 EUR 

 

fest und nimmt den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresrechnung 2010 zur Kenntnis. 

 

 

 



 

Sachverhalt: 
 

Die Jahresrechnung 2010 wurde vom Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen 

und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Plauen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen geprüft. 

Dabei war insbesondere festzustellen, ob 

           - bei den Einnahmen und Ausgaben und bei der Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren, 

           - die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch begründet und belegt, 

           - der Haushaltsplan eingehalten sowie 

           - das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Prüfung sind im Schlussbericht dargestellt. Die vorgelegten Unterlagen 

zur Jahresrechnung, die dem Rechnungsprüfungsamt termingerecht übergeben wurden, entsprechen den 

gesetzlichen Anforderungen der §§ 41 ff KomHVO. 

Die Voraussetzungen für die Feststellung der Jahresrechnung 2010 gemäß § 88 Abs. 3 in Verbindung mit 

§ 104 SächsGemO unter Beachtung von § 131 SächGemO sind damit gegeben. 

 

Im Ordner „Fraktionen“ im Mitarbeiterportal liegen die Haushaltsrechnung (Abrechnung des Haushaltsplanes 

nach den einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes) und der Schlussbericht als 

PDF-Dokument für die Stadträte bereit.  

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen  ja    nein 

 
Gesamtkosten 

Maßnahme  

EUR 

jährliche 

Folgekosten 

EUR 

Finanzierung Abstimmung mit 

der Kämmerei 

  

 

 

 

 nein 

Eigenanteil 

EUR 

Objektbezogene 

Einnahmen  

     EUR 

 

 

 ist erfolgt 

 

 ist nicht erforderlich,  

da Haushaltsmittel im 

Haushaltsjahr zur 

Verfügung stehen 

 

Veranschlagung 
im VmH im VwH nein ja, mit EUR Haushaltsstelle 

 20  20    

  

 

 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium          Sitzung am   TOP 

Einstimmig 

 

 

 

Mit Stimmen- 

mehrheit 

 

 

Ja Nein Enthaltung Laut Beschluss- 

vorschlag 

 

 

Abweichender Beschluss 

(Ergänzungsblatt) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

_______________ 

Ralf Oberdorfer  
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